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Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Könperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ft. A0 ausschl ießl ich und unmittelban folgende
gemeinnützige Zwecke:
- För'derung der Jugendhilfe (§ 52 Abs- 2 Satz 1 Nr. 4 A0)
- Föndenung den Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 A0)
- Fördenung von Kunst und Kultun (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr'. 5 A0)
- Fönderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 Salz 1 Nr. 7 A0)
- Fördenung der Volks- und Benufsbi Idung

einsch'ließlich den Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 A0)
- Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 A0)

Hinweis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zun Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschiliebenem Vondruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtljchen Muster fün die Ausstellung steuer'lichen Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https:.//www.formulane-bfinv.d€ als ausfül lbare Formu'lare zur Venfügung.

zuwendungsbestätigungen fün Spenden und ggf. Mitg'l iedsbeiträge dürfen nun ausgestel lt werden,
wenn das Datum dieses Fneistellungsbescheides nicht längen als fünf Jahre zunückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unriohtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten zuwendungen
Wer vonsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in clen Zuwendungsbestät'igung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet fün die entgangene Steuen. Dabei vuird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körpenschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewenbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
c,ung angesetzt (§ lob Abs. 4 ESIG, § I Abs. 3 KSIG, § 9 Nn. 5 GewStG).

Hi nweis zum Kepi talertragsteuerabzug
Bei KapitalenträEen, die bis zum 31.12.2025 zufließen, nejcht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4und7Satz1Nr.lsowieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
Satz i Nr. 3 EStG die Vonlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das G'leiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalentragsteuen nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr'. 3 ESIG durch das depotflihnende Knedit- oder
F i nanzdienst'l ei stungs i nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, urenn die Enträge in einem wintschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, fün den die Befreiung von den Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten S"1e, dass die Inanspnuchnahme der Steuerbefpeiungen auch in Zukunft von clen tat-
sächl ichen Geschäftsführung abhängt, die den Nachpnüfung dunch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
nen Außenprüfung - unterliegt. Die tatsäch'liche Geschäftsführung muss auf die ausschließ'liche
und unmitielbarä Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten"
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbeticht, Vermögensübens"icht mit Nachweisen über Bildung und Entl^lickiung der Rück-
lagen) nachgewiesen wenden (§ 63 A0).
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Er I äuterungen
***********+:t+++*.,t*************r.*****************:*r<r<:ß*<:t*******.*:*******x***:t*************+*********
Bitte reichen Sie im nächsten Jahr den Rechenschaftsbericht, den BestandteiI des Pnotokolis ist,
zusammen mit dem Protokoli ein.
*************,t*,ß***.,ß*,F****:t***{.*******i.*********:t.F**t(+*:&******************************************

Datenschutzhinweis:

Infonmationen üben die Verarbejtung pensonenbezogener Daten in der Steuenverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundvenondnung sowie über Ihne Anspnechpantnen in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschneiben der Finanzvenwaltung. Dieses
Infonmationsschneiben finden Sie unten www.finanzamt.de (unten der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie be'i Ihnem Finanzamt.

Recht sbehe I f sbe I ehrung
Gegen diesen Fneistel lungsbescheid ist der Einspruch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sotrleit dieser Bescheid einen Venwaltungsakt ändert oderensetzt, gegen den ein zu'lässigen Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspnuch) eine zulässige
Klage, Revision ocler Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal1 t,,Iird der neue
Verwa'ltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies g'i lt auch, soweit sich ein
angefochtenen Vonauszahlungsbescheid durch die Jahnessteuerfestsetzung erledigt.
Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftl ich einzureichen, diesem e'lektronisch
zu Übermitte'ln oden dort zur Niedenschrift zu erklären
Die Fnist fün die E'in'legung eines Einspnuchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf desTages, an dem lhnen diesen Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachenBrief oder ZustelIung m'ittels Einschneiben durch Übengabe giIt die Bekanntgabe mit dem dnitten Tag
nach Aufgabe zut Post als bewinkt, es sei denn, dass cler Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen i st .
Bei Zustel lung mit Zustel lungsurkunde oden mittels Einschreiben mit Rückschein oden gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Zu Ihrer Information:
Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspnuch elektnonisch e'inzulegen, wird empfohlen, den Einspruch
Üben "Mein ELSTER" (www.elster.de) oder jede andene Steuen-Softtrlare, die die Mög1 ichkeit des
elektronischen Einspruchs anbietet, zu übermitteln.

l^leitere Informat ionen

Öffnungsze i ten :

Al I gemei ne Sprechzei ten
nur nach Terminabspnache

Büngerbüro
Mo - Fr 7:3O - I2:OO Uhr
Di 13:30 - 15:3O Uhr
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